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 Veröffentlicht am 30.03.1960

Norm

ABGB §358 III

Rechtssatz

Beweisp1ichtig für das Vorliegen eines Treuhandvehältnisses ist der Treugeber, allenfalls der durch den Vertrag

begünstigte Dritte ( Destinatar des Treugutes ). Beweisp1ichtig dafür, daß es sich um eine sog. eigennützige

Treuhandschaft handelt, bei welcher der Treuhänder neben den Interessen des Treugebers oder Destinatars auch

eigene Interessen wahren darf, ist jedoch der Treuhänder
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